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Handlungsempfehlungen für Unternehmen
Erste Schritte

Einleitung von Maßnahmen zur Kostenreduktion (Miete / 

Versicherungsbeiträge, usw.)

Prüfung von Unterstützungs-/Zuschussmöglichkeiten
Kurzarbeitergeld 

Steuerstundungen & Herabsetzung von Vorauszahlungen 

Quarantäne-Entschädigung für Personalkosten 

Auslotung von Zahlungsaufschüben, auch für laufende Finanzierungen

Regionale Angebote (Stadt / Kreis / Kommune)

Soforthilfeprogramm in NRW (vorläufiger Antragsstopp am 9.4., Öffnung voraussichtlich 

wieder am 17.4.)
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AUSZAHLUNG
• Nach positiver Antragsprüfung 
• Soforthilfe unmittelbar durch die zuständige 

Bezirksregierung auf das angegebene Konto 
überweisen.

BEWILLIGUNG
• Bearbeitung nach Eingangsdatum
• Übermittlung des Bewilligungsbescheids 

elektronisch

ANTRAGSEINGANG
• Automatisierte elektronische 

Eingangsbestätigung 

BEANTRAGUNG
• Digitales Antragsverfahren
• Antragsfrist: 31.05.2020
• Onlineverfahren, keine Unterschrift erforderlich
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BEWILLIGUNG

ANTRAGSEINGANG

BEANTRAGUNG

Handlungsempfehlungen für Unternehmen 
NRW-Soforthilfe 2020

www.wirtschaft.nrw/nrw-soforthilfe-2020
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Höhe der Zuschussförderung

● 9.000 € für Antragsberechtigte mit
bis zu 5 Beschäftigten

● 15.000 € für Antragsberechtigte mit
bis zu 10 Beschäftigten

● 25.000 € für Antragsberechtigte mit
bis zu 50 Beschäftigten

Förderzweck

● Sicherung wirtschaftliche Existenz

● Überbrückung akuter 
Liquiditätsengpässe

● Erhalt von Arbeitsplätzen 
(Kurzarbeitergeld zur 
Personalkostenreduzierung)

Weitere Eckpunkte

● Zuschuss nicht umsatzsteuerpflichtig aber 
Betriebseinnahme 

● „Kleinbeihilfen-Regelung des Bundes“ 
 keine De-Minimis-Erklärung erforderlich

Fördervoraussetzung: Folgen der Corona-
Pandemie (mind. 1 Kriterium muss zutreffen)

● Wegfall von Aufträgen um mehr als die Hälfte

● Umsätze ggü. Vorjahresmonat mehr als halbiert

● Finanzierungsengpass bei kurzfristigen 
Verbindlichkeiten

● Massive Einschränkungen aufgrund 
behördlicher Auflagen

Antragsberechtigte

● Unternehmen, Soloselbständige, Freie Berufe 
(inkl. Künstler) mit bis zu 50 Beschäftigten und 
Hauptsitz in NRW

● Wirtschaftlich dauerhafte Haupterwerbs-
tätigkeit

● Am Markt bereits vor 31.12.2019

Handlungsempfehlungen für Unternehmen 
NRW-Soforthilfe 2020 - Eckpunkt

Antrag bei Bezirksregierungen

● Arnsberg, Detmold, 
Düsseldorf, Köln, Münster

● Ausschließlich Online-Antrag
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Handlungsempfehlungen für Unternehmen
Vorbereitung Bankgespräch

Ermittlung Liquiditätsbedarf, ggf. mit Unterstützung

unter Einbindung bspw. von Steuer-/Unternehmensberatung, Kammer, 

Wirtschaftsförderung, Tool der KfW 

Vorbereitung Entscheidungsunterlagen für Banken, insbesondere

Beschreibung der Situation und erster eingeleiteter Maßnahmen

JA-Unterlagen 2018 und BWA inkl. Summen-/Saldenliste 2019

vorläufige Liquiditätsplanung für 2020

Rentabilitätsplanungen für 2020 und 2021
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Handlungsempfehlungen für Unternehmen
Corona-Sonderprogramme

Voraussetzung: Unternehmen war vor der Krise gesund

Überzeugen Sie Ihre Hausbank:

Geschäftsmodell ist weiterhin zukunftsfähig - von Umsätzen nach der Krise 

ist auszugehen

Kredit kann bedient und zurückgeführt werden
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Finanzierungsangebote
Finanzierungspartner im Überblick 

NRW.BANK
Landesförderinstitut
www.nrwbank.de

Kreditanstalt für Wiederaufbau
Bundesförderinstitut
www.kfw.de

Bürgschaftsbank NRW
Bürgschaftsbank
www.bb-nrw.de

Das Antrags- und Bewilligungsverfahren für KfW- und 
NRW.BANK-Kredite ist ausschließlich über die Hausbank 
möglich
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Finanzierungsangebote
NRW.BANK.Universalkredit - Programmanpassung „Corona-Hilfe“

Zielgruppe

• Existenzgründer, Gewerbliche Unternehmen, 
Freiberufler 

• Haftungsfreistellung möglich ab 2 Jahre nach Geschäftsaufnahme
(Gruppenumsatz max. 500 Mio. €)

Einsatzbereich • Betriebsmittel

Rahmen-
bedingungen

• Volumen: i.d.R. bis 10 Mio. €
kein Mindestbetrag

• Laufzeit/Tilgungsfreijahre: endfällig 2-5 Jahre
Ratendarlehen 3-5 Jahre 
max. 2 Jahre tilgungsfrei

Besonderheiten

• 80 % Haftungsfreistellung (Betriebsmittel) für die Hausbank

• Inkl. Umschuldungen nach dem 28.02.2020 von einer Hausbank bewilligter Mittel

• Abruf in Teilbeträgen und kostenfreier Verzicht möglich

• Kombination mit Zuschuss des Landes NRW möglich
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Finanzierungsangebote
KfW-Unternehmerkredit – Programmanpassung „Corona-Hilfe“

Zielgruppe • Freiberufler und gewerbliche Unternehmen ab 5 Jahre 
(ohne Umsatzbeschränkung)

Einsatzbereich • Investitionen und Betriebsmittel

Rahmen-
bedingungen

• Volumen: max. 1 Mrd. €
25% des Jahresumsatzes 2019 oder                         
doppelte Lohnkosten 2019 oder
Liquiditätsbedarf der nächsten 18 Monate (KMU), 
12 Monate (GU)

• Laufzeit/Tilgungsfreijahre: endfällig 2 Jahre (nur Betriebsmittel)
Ratendarlehen 2-5 Jahre;  max. 1 Jahr tilgungsfrei

Besonderheiten

• 90 % Haftungsfreistellung (KMU) und 80% (GU) für die Hausbank

• Inkl. Umschuldungen nach dem 13.03.2020 von einer Hausbank bewilligter Mittel

• Öffnung der Preisklasse I (außer 7/3)

• Abruf in Teilbeträgen und kostenfreier Verzicht möglich

• Bis 3 Mio. € Kreditbetrag sehr schlankes Verfahren
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Finanzierungsangebote
KfW-ERP-Gründerkredit Universell – Programmanpassung „Corona-Hilfe“

Zielgruppe
• Junge Unternehmen bis 5 Jahre nach Geschäftsaufnahme

• Haftungsfreistellung möglich ab 3 Jahre nach Geschäftsaufnahme, bzw. 2 
Jahresabschlüsse (Gruppenumsatz max. 2 Mrd. €)

Einsatzbereich • Investitionen und Betriebsmittel

Rahmen-
bedingungen

• Volumen: max. 200 Mio. €
bis zu 25% des Umsatzes 2019 oder                        
doppelte Lohnkosten 2019 oder
Liquiditätsbedarf der nächsten 18 Monate (KMU), 
12 Monate (GU)

• Laufzeit/Tilgungsfreijahre: endfällig 2 Jahre (Betriebsmittel)
Ratendarlehen 2-5 Jahre 
max. 1 Jahr tilgungsfrei

Besonderheiten

• 90 % Haftungsfreistellung (KMU) und 80% (GU) für die Hausbank

• Inkl. Umschuldungen nach dem 13.03.2020 von einer Hausbank bewilligter Mittel

• Öffnung der Preisklasse I (außer 7/3)

• Abruf in Teilbeträgen und kostenfreier Verzicht möglich

• Bis 3 Mio. € Kreditbetrag sehr schlankes Verfahren
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Finanzierungsangebote
KfW-Schnellkredit 2020, www.kfw.de/078
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Zielgruppe 
Unternehmen (> 10 und < 250 Mitarbeiter), die mind. seit dem 01.01.2019 am Markt 
tätig sind (Datum erste Umsatzerzielung), zum 31.12.2019 einen Gewinn erwirtschaftet 
haben und nicht in Schwierigkeiten gewesen sind (EU-Definition)

Einsatzbereich Betriebsmittel und Investitionen (mehrfache Antragstellung möglich)

Rahmen-
bedingungen

Volumen: max. 500 Tsd. € (≤ 50 Mitarbeiter)
max. 800 Tsd. € (> 50 Mitarbeiter)

Bemessungsgrundlage:                    3 Monatsumsätze des Jahres 2019
Laufzeit / Tilgungsfreijahre: 10 Jahre / bis zu 2 Jahre
Zinssatz: aktuell 3,00 % / keine Bereitstellungsprovision
Abruffrist / Teilabrufe: 1 Monat n. Zusage / Teilabrufe möglich
Vorfälligkeitsentgelt: Sondertilgungen ohne Entgelt möglich
Haftungsfreistellung: 100%
Sicherheiten: keine (für Hausbank obligatorisch)
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Finanzierungsangebote 
Bürgschaftsbank – Programmanpassung „Corona-Hilfe“

Zielgruppe • Existenzgründer, Freiberufler, kleine und mittlere Unternehmen

Einsatzbereich • Investitionen und Betriebsmittel

Rahmen-
bedingungen

• Volumen: max. 2,5 Mio. € Bürgschaftsbetrag

• Laufzeit/Tilgungsfreijahre: bis zu 10 Jahre (80%)
bis zu 6 Jahre (90%)
max. 2 Jahre tilgungsfrei

Besonderheiten
• Bürgschaftsquote 80% bzw. 90%

• Halbierung des Bearbeitungsentgeltes (0,75%)

• Expressbürgschaft bis zu 250 Tsd. € Bürgschaftsbetrag

Bürgschaftsbetrag > 2,5 Mio. €: 90% Landesbürgschaft
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Zielgruppe
Innovative, wachstumsorientierte Kapitalgesellschaften in Seed- oder 
Start-up-Phase (nicht älter als 36 Monate) mit Sitz in NRW, die von der 
Corona-Krise betroffen sind

Einsatzbereich Maßnahmen im Zusammenhang mit der Gründung oder dem 
Unternehmenswachstum

Volumen 15 Tsd. € bis 200 Tsd. €

Rahmenbedingungen
Wandeldarlehen mit 6 Jahren Laufzeit (Rückzahlung inkl. gestundeter 
Zinsen erst zum Laufzeitende)

Rückzahlung jederzeit ohne Vorfälligkeitsentgelt möglich

Besonderheiten
Umwandlung in Eigenkapital optional

Kein zusätzlicher Investor erforderlich

www.nrwbank.de/start-up-akut

Finanzierungsangebote
NRW.Start-up akut – Programm bis 31.12.2020 befristet
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Angepasst: NRW.SeedCap

NRW.BANK beteiligt sich zu gleichen Konditionen wie der Business Angel

Die NRW.BANK investiert in einer Summe den Maximalbetrag von 200.000 Euro statt vorher 100.000 
Euro pro Unternehmen und 

erweitert den Kreis der Antragsberechtigen: Startups können dieses Programm bis zu 36 Monate nach 
Gründung beantragen

Sonderkonditionen für Corona-betroffene Unternehmen bis 31.12.2020 befristet

www.nrwbank.de/seedcap

Angepasst: NRW.BANK Venture Fonds 
Finanzierung nun auch in späterer Wachstumsphase möglich

Fonds kann auch neue Investitionen bestehender Gesellschafter zu gleichen Konditionen „matchen“

Sonderkonditionen für Corona-betroffene Unternehmen bis 31.12.2020 befristet

www.nrwbank.de/venturefonds

Finanzierungsangebote 
Weitere Eigenkapitalprodukte des Landes NRW und der NRW.BANK
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Welche Vorhaben werden nun zusätzlich gefördert?

Vorhaben zur Schaffung von Homeoffice-/Telearbeitsplätzen

Wie wird gefördert?

Kosten für externe Beratung zur Umsetzung von Homeoffice-Lösungen (inkl. 
Einrichtung spezifischer Software und der Konfiguration existierender Hardware)

50 % Zuschuss für bis zu maximal 30 Beratertage mit einem Tagessatz von 
höchstens 1.100 €

Gleich bleibt:

Zielgruppe weiterhin gewerbliche Unternehmen mit weniger als 100 Mitarbeitern 
und Jahresumsatz oder Bilanzsumme < 20 Mio. €

Autorisierte Beratungsunternehmen übernehmen Antragstellung, Beratung und 
Abrechnung: Karte mit autorisierten Beratungsunternehmen

Vorzeitiger Maßnahmenbeginn kann beantragt werden!

Weitere Unterstützungsangebot
Öffnung von go-digital für das Thema Homeoffice
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Weitere Unterstützungsangebote
Befristete Änderung des Programms „Förderung unternehmerisches Know-how“

Zielgruppe KMU und Freiberufler, die von wirtschaftlichen Schwierigkeiten infolge der 
Corona-Krise betroffen sind

Einsatzbereich Externe Beratung, die sich auf durch die Corona-Krise hervorgerufene 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten bezieht

Rahmen-
bedingungen

Zuschuss zu den Beratungskosten bis zu 4.000 Euro
Kein Eigenanteil durch das Unternehmen erforderlich

Besonderheiten
Informationsgespräch mit regionalem Ansprechpartner vor Antragstellung nicht 
erforderlich
Befristet bis 31.12.2020
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Diese Präsentation zeigt aktuell bestehende Fördermöglichkeiten im Überblick auf. 
Alle Angaben wurden sorgfältig recherchiert und zusammengestellt. Für die 
Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhalts sowie für zwischenzeitliche Änderungen 
können wir keine Gewähr übernehmen. Die Präsentation erhebt keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit hinsichtlich der Fördermöglichkeiten und stellt die Merkmale/ 
Bedingungen der dargestellten Förderprogramme nur auszugsweise dar. 

Ausführliche Informationen zu einzelnen Programmen finden Sie unter 
www.nrwbank.de bzw. auf den Internetseiten der jeweiligen Fördergeber.

Disclaimer
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Wichtige Informationsseiten

Wirtschaftsministerium NRW
www.wirtschaft.nrw/corona

NRW.BANK
www.nrwbank.de/corona

Bürgschaftsbank NRW | Portal | Kapitalbeteiligungsgesellschaft NRW
www.bb-nrw.de | www.finanzierungsportal.ermoeglicher.de | www.kbg-nrw.de

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
www.bmwi.de/coronavirus

Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)
www.kfw.de/corona
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Kontakt NRW.BANK

Service-Center
(Mo-Do 08:00-18:00 Uhr

Fr 08:00-17:30 Uhr)
Tel.:  +49 211 91741-4800
info@nrwbank.de
www.nrwbank.de/foerderthemen

20 |    14. April 2020    |    Liquiditätssicherung in der Corona-Krise


